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I. Registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften

Risikoanalyse erfordert u. a. -
Bewertung von Produktrisiken 

(Anlagestrategie 
Investmentfonds)

- Kundenrisiken (Art der Anleger, 
Differenzierung nach 

inländ./ausländ. Rechtsformen 
etc.) 

- geografischen Risiken (Sitz der 
Anleger)

Risikobewertung der einzelnen 
Anleger ist häufig nicht 

nachvollziehbar

Welche Merkmale/Faktoren 
fließen mit welchem Gewicht in 

die Bewertung ein?
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Unzureichende 
Erhebung von 

Angaben zu SoW/ SoF
des Vertragspartners 

und wirtschaftlich 
Berechtigten

Anwendung SDD als 
Regelfall in der Praxis 

– GwG und AuAs
sehen dies dagegen in 
Ausnahmefällen vor

„Persönliche 
Bekanntheit“ des 

Anlegers entbindet 
nicht von der Pflicht 
zur Identifizierung 
und Verifizierung

Identifizierung und 
Verifizierung: 

Bei Anwendung der 
CDD ist eine notariell 

beglaubigte Kopie 
eines Legitimations-

dokuments zur 
Identifizierung einer 

im Ausland ansässigen 
Person i.d.R. nicht 

ausreichend
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Risikoanalyse erfordert u. a. Bewertung von Produktrisiken (welche 
Wertpapierdienstleistung wird erbracht), Kundenrisiken (Art der Kunden, 

Differenzierung nach inländ./ausländ. Rechtsformen etc.) und 
geografischen Risiken (Sitz der Kunden)

Transparenz in Bezug auf die Frage, nach welchen 
Kriterien/Bewertungsmethoden die Kunden den jeweiligen Risikoklassen 

zugeordnet werden

Institut hat anhand seines spezifischen Geschäftsmodells das Risiko zu 
analysieren, für GW und TF missbraucht zu werden
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§ 1 Absatz 21 GwG (Legaldefinition):

Korrespondenzbeziehung im Sinne dieses Gesetzes ist eine Geschäftsbeziehung, in deren Rahmen folgende Leistungen erbracht 
werden:

1. Bankdienstleistungen, wie die Unterhaltung eines Kontokorrent- oder eines anderen Zahlungskontos und die 
Erbringung damit verbundener Leistungen wie die Verwaltung von Barmitteln, die Durchführung von internationalen 
Geldtransfers (….) durch Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG (Korrespondenten) für CRR-KI oder für Unternehmen 
in einem Drittstaat, die Tätigkeiten ausüben, die denen solcher Kreditinstitute gleichwertig sind (Respondenten), oder

2. andere Leistungen als Bankdienstleistungen, soweit diese anderen Leistungen nach den jeweiligen gesetzlichen 
Vorschriften durch Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 – 3 und 6 – 9 GwG (Korrespondenten) erbracht werden dürfen

a. für andere CRR-Kreditinstitute oder Finanzinstitute i.S.d. Art. 3 Nr. 2 der RL (EU) 2015/849 oder

b. für Unternehmen oder Personen in einem Drittstaat, die Tätigkeiten ausüben, die denen solcher Kreditinstitute 
oder Finanzinstitute gleichwertig sind (Respondenten).
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 Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten bei Vorliegen einer grenzüberschreitenden 
Korrespondenzbeziehung mit Respondenten mit Sitz in einem Drittstaat oder, vorbehaltlich einer 
Beurteilung durch die Verpflichteten als erhöhtes Risiko, in einem EWR-Staat

 Rechtsfolgen
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Erhobene Angaben zu 
SoW/ SoF des 

Vertragspartners und 
wirtschaftlich 

Berechtigten reichen 
zur Plausibilisierung 

oft nicht aus

„Persönliche 
Bekanntheit“ des 

Anlegers entbindet 
nicht von der Pflicht 
zur Identifizierung 
und Verifizierung

Aufnahme der 
Geschäftsbeziehung 

erfolgte teilweise 
bereits vor Abschluss 

des KYC-Prozesses

Identifizierung und 
Verifizierung: 

Bei Anwendung der 
CDD ist eine notariell 

beglaubigte Kopie 
eines Legitimations-

dokuments zur 
Identifizierung einer 

im Ausland ansässigen 
Person i.d.R. nicht 

ausreichend
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


